
Begrift"e, die Dir hier entm8Ia begegnen, waden im leälmnteil auafijhrlic:h eddirt.

Du kannst und soßtest Dieb mit Deinen Fragen auc:h cIiIekt an das Soziabeferat (siehe

08-Teil Seite 10 & 11) wenden, vor aI1em wenn es um Soncler&lle geht, die hier aus

P1atzmangd nicht beh~ werden.

erschicdene pmste ettine, Stiftungen CIC.

fördern vor allem tudierende, die einen
guten StudienerfoIg vonveuen können,

bzw. Diplomarbeitm und Dissertationen,

die sich in iIgendeiner Form mit den er
....m in Einklang bIia(p Jassen.

Außerdem gcltm bezüglich StucHemrecb
sei, Minclestatudient und Zuaatzaeme
ster ähnliche R&:gehmgen wie bei der Fami
lienbet'bilfe, teilweise aber schärfeR
zahhmpverpflic:btunge I
Solltest du nämlich dein Studium zu wenig
ernsthaft betrieben haben und kannst nicht
eine Mindestanzahl von Prüfungen nach
weisen, so mußt du die Studienbeihilfe zu
riicbablenn

Die Höhe der Beihilfe ftdiert je nach s0zia
ler Lage zwiscben öS 250,- und öS 9.400,
(öS 11.500,- für erheblich behinderte tu

dierende) ird sie im intersemester bis

zum 15. Dezember, bzw. im Sommerse
mester bis zum 15. Mai beantngt. so gilt sie
rückwirkeod ab Semeslabcginn. Zurrindig
dafür i t die StudieobehilfeobeJa6rde.

JCNlIDM:li"nrlnc a, 8818~

Stuclienbeihilfe

Die staatliche Studicnbeihilfe (oft nicht ganz
korrekt ,,5tipendiumj richtet sich an

• onIendicbe H6ferlonen, die
• sozial bedürftig sind (Bestimmungsfak
tor ist das Einkommen des Studierenden,
seiner Eltern und der Familienstand),

• einen guten StudienerfoIg nachweisen
können (Semesterwoehenstunden, genaue
Regelung von der Studiemichtung abbängig),
• vor dem vollendeten 30. Lebensjahr ihr
Studium begonnen haben,

• und noch keine gleichwertige abgeschl0s
sene Ausbil~ im In- und Ausland ab
solviert haben

Dein tudium ü~upt nicht betrieben
(nicht einmal eine negativ abgelegte Prüfimg).

auch studierend muS man eben!

• Zurik:bahlen mußt Du die Familienbei
hilfe im aUganeinen nicht, außer Du hast

• Es gibt auch eine Altenp:nze: bis
zur Ollendung des 26. Lebensjahm kann
Familienbeihilfe bezogen werden, außer, Du
hast den Präsenz-/Zivildi.enst bereits abge
leistet, oder bist zu mehr als 50% behin
dert: Dann gibt's das Geld bis 'ZI.

• Im ersten tudienabschnitt sind maximal
zwei Studiemrec:bael zulässig, diese kön
nen nur jewaJs bis zur A1lgcmejnen Zulas
sungsfrist für das jeweils dritte Semester ei
nes tudiwns voDzogen waden. Cchselst
Du öftao als zwämI1 bnt wecbsclst Du spä
ter Deine tudienrichtung, so verlierst Du
den Anspruch auf Familienbeihilfe. enn
die gesamte omndicnzeit aus dem ahm in

das neue Studium eingcrcc:hnet waden bon
(das kann z.B. bei einem ecbsel auf eine
eng verwandle S«ndM:nridnung der FaD sein),
dann gilt dies nicht lIIs 5tudienwa:bseI.

• iihrend der Vodesungszeit dürfen der
zeit nicht mehr als 6S 3.'T17.- pro Monat
clazuvadient wenien.

• Zusatzee:mester, die den Anspruch ver
längern. gibt's unter anderem bei unvorher
gesehenen und unabwendbaren Ereignis
sen, mindestens drcimonatigem Auslands
studium und in Zeiten des Mutterschutzes
bis zum 2. Geburtstag des Kindes.

fung abgelegt haben, ruht Dein Anspruch
auf Familienbeihilfe (Du bekommst keine
mehr), und zwar solange. bis du eben diese
Prüfung abgelegt hast. Dann hast Du wie
der Anspruch auf 6+1=7 Semester Famili
enbehilfe. Wild in einem Abschnitt das T~
leranzsemester nicht ved>raucht (höchst UD

wahrscheinJich.••), dann kann es an einen
folgenden bschnitt angehängt werden.
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• Es besteht nur für die MincIatatudien
zeit plus ein Toleranzeemeatet pro b

schnitt An pruch auf die Familienbeüillfe.
Gliedert sich dein tudium zB in Z'fti Stu
dienabschnitte mit 4+6 Semestern Mindest
Studienzeit, so hast du 4+1=5 Semester zeit,
um den ersten tudienabschnitt zu ollen
den (gleichbedeutend mit: Alle Einzelprü
fungen. die mit ..op I" im tudienfiibrer
gekennzeichnet sind, po itiv absolvieren,

und dann das I. Diplomprü
fuingszeugnis in Empfang neh
men). Solltest Du nach 5 Seme
tern nicht die I. Diplomprü-

Familienbeihilfe
Grundsätzlich beziehen Deine Elt~ die
Familienbeihilfe, außer Du führst Deinen
eigenen Haushalt und Deine Eltern tragen

nicht überwiegend zu Deinen Unterhalts
kosten bei.
Die Höhe der Familienbeihilfe bettägt zur
Zeit öS 2.200.- pro Monat, zuständig für

die Bearbeitung ist das Wohnsitz6nanzamt
Deiner Eltern.

Die uszahIung der Familienbeihilfe ist an
bestimmte Bedingungen geknüpft:

1. Monetäre Belange
(vulgo: Geld)

• ach dem ersten Studienjahr mußt Du
einen Leiatungsnaehweia über positiv ab
gelegte Prüfungen im Ausmaß von 8 Se
me terwochenatunden bringen; beginnst
Du im Sommersemester, so sind rw:h 3 Se
m tern 12 Semesterwochenstunden rw:h
zuwei en.

Trotz Sparpaket gibt's auch vom Staat noch
ein wenig Geld - aber nicht nur: Im folgen

den einige Finanzie~en für Dein
tudium.



Sozialfonds der HTU
Dieser Fond kann Studim:nden helfen, die
wähtend eines Semesters unverschuldet in

6nan zieße Schwierigkeiten gekommen sind.
Informationen über die ergaberichtlinien

bekommst Du beim SoziaIrefemt.

•
2. Vergünstigungen,

EnnäBigungen : •.•
Sozialversicherung

Je nach.Situation hast Du vier Möglichkei
ten, Dich sozial abzusichem. Ohne jede S0
zialversicherung zu leben ist eine riskante

Sache, da Du z.B. für alJfäIIigc Spitalskosten
im Falle einer ErIaankuog selbst hafu:st I

• Die Mineraic:berunc bei Deinen Eltern
kostet Dich nichts. und ist, unabhängig vom

Bezug d~ Familienbeihilfe, bis zum 27.

Lebensjahr möglich. soJange Du einen jähr
lichen Leistungsnachwe über 8 Semester
wochenstunden (siehe Lexikon) erbringen
kannst. Sind Deine Eltern aafgrund Ihrer

Tätigkeit "selbstversichert". so gilt dieses
Angebot nur bis zu Deinem vollendeten

18. Lebensjahr.

• Die Mitvenk:berung beim BbepanDer
oclet Lebr:napflbtceo kostet Dich eben
faIJs nichts. und ist dann möglich, wenn Du
vorwiegend den Haushalt fiiIust, und min
destens 10 onate in der gemein amen

Ohoung gemeldet bist.

POidltlrenilchciltdutthein AtbcitsvedWt
Ws bist Du automatisch dann, wenn Du

Einkünfte über der Geringfiigigkeitsgrenze
(öS 3.977,- pro onat) aus einer unselb

ständigen Arbeit beziehst - der SoziaJversi
cherungsbeitrag wird von Deinem Arbeit

geber einbehalten.

• Die freiwillige Selbstversicherung gibt's
in einer "Studentinnen-Variante" (ab öS

224,40 im Monat) und einer ,,Allgemein

Variante" ab öS 816.- pro Monat. Für die

"ermäßigte studentische Selbstversicherung"

darfst Du unter anderem kein Bruttoein

kommen über öS 50.000.- / Jahr haben, die

Mindeststudienzeit (fU: =10 Semester)

nicht um mehr als 1 Semester pro Abschnitt

plus 4 Semester (fU: =6 Semester) über

schritten haben und dein Studium nicht

mehr als zweimal, und nicht nach dem 2.
zugelassenem Semester gewechselt haben.

Befreiung von der Telefon-,

Radio- und Femsebgebübr

Ein Ansuchen kannst Du stellen, wenn Du
eine der folgenden Leistungen (ohne An

spruch auf Vollständigkeit) beziehst: Stu

dienbeihilfe, mind. öS 2000.- aus dem So
ziaIfonds der ÖH, spezieDe Stipendien (Afro
Stip ete.), aisenpension.

ußerdem dürfen bestimmte Einkom

mensgrenzen pro Haushalt nicht überschrit

ten werden.

MensenermlßiguDg
Mit dem "Mensenstempel" in Deinem tu

dierendenausweis bekommst Du in der

Mensa das Menü um öS 11.- billiger, wenn

Du per Unterschrift bestätigst, daß dir im

Monat nur ein bestimmu:r Betrag für's Es
sen zur Verfügung steht.

Studentenkarte der GVB

(der Verbund Linie)
Da definitive Angaben für das kommende

Wmtersemester frühestens Ende August zur

Verfiigung stehen folgt hier eine Beschrei

bung des bisherigen Angebots:

Die GVB (Grazer Verkehrsbetriebe) bie

ten eine 4-, 5- bzw. 6-Monatskarte an, die fix
ab 1. Oktober, 16. September bzw. 1. Okto
ber gilt. Der Preis liegt bei öS 875.- / 1090.
/ 1310.- für eine Zone (Graz). Eine Staffe

lung für mehrere Zonen innerhalb der Ver

bunds (falls Du außerhalb von Graz

wohnst) ist vorgesehen. Für den Bezug ist

ein ausgefiilltes, von der TU Graz bestätig

tes Formular erforderlich, das gemeinsam

mit den tudienbuchblättern verschickt

wird, und somit schwer vor Anfang Okto

ber zu haben ist. Damit waren bisher ca. 2

Wochen der 5-Monatskarte nutzlos...

Wo bekomme ich die StUdienkarte?
Die Studienkatte wird von den Grazer Ver

kehrsbetrieben im Zeitkartenbüro am

Hauptplatz 14 gegen Baaah1ung ausgestellt.

Formular und Lichtbild nicht vergessen.

ÖBB Brmißigungsllusweis
Die ÖStem:ichischen Bundesbahnen bieten

um öS 250.- einen Ermäßigungsausweis an,

mit dem man die 2 Klasse österreichweit

um 50% verbilligt befahren kann.
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